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ALBERT-EINSTEIN-GYMNASIUM MÜNCHEN 
Naturwissenschaftlich-technologisches und Sprachliches Gymnasium 

 
 
 

Konzept „Offene Ganztagsschule“ 
 
 

 

Zeitraster Organisationsrahmen Aktivitäten 
13.05 Uhr Klassenzimmer kurze Aussprache 
ca. 13.15 Uhr 
 
 
 

Mittagessen gemeinsames Mittagessen 
in der schuleigenen Mensa; 
anschließend Tischdienst 
 

13.45 Uhr Klassenzimmer Einteilung der Aktivitäten 
Zeit für Essen und lernfreie 
Mittagsfreizeit insgesamt: 
60 - 90 Minuten je nach Be-
darf (z.B. je nach Wetter-
lage, Hausaufgabenumfang 
etc.) 

gemeinsame Freizeit; Auftei- 
lung der Schülerinnen und 
Schüler nach Aktivitäten 

Lernfreie Spielzeit: 
z.B. Fußball, Basketball, 
Tischtennis, Fangen, Ver-
stecken, Federball, Kicker, 
Bewegungsspiele, Nutzung 
der Bibliothek, Karten- und 
Gesellschaftsspiele, Hör-
bücher, Lesen, Malen usw. 
 

1. Lernphase (30 – 60 min) Einteilung der Schülerinnen 
und Schüler in ihre jeweilige 
Hausaufgabengruppe 

 

Erledigung der Hausaufga-
ben bzw. Wiederholung 
des Lernstoffs in Einzel-, 
ggf. auch Partner- oder 
Gruppenarbeit, individuelle 
fachliche Unterstützung 
durch die  Lehrkraft  

Zeitpunkt nach Bedarf der 
einzelnen Gruppe 
 

Kurzpause (meist im Freien) kleine Zwischenmahlzeit; 
Bewegung 

2. Lernphase (30 – 60 min) 
 
 
 
 
 
Ende 16.00 Uhr 

Einteilung der Schülerinnen 
und Schüler in ihre jeweilige 
Hausaufgabengruppe (s. o.) 
 
 
 
Ordnungsdienste 

Nach Erledigung der 
Hausaufgaben Bereitstel-
lung von geeignetem För-
dermaterial und Lernspie-
len, ggf. individuelle Förde-
rung durch die Lehrkraft  

 
 
Bemerkungen: Um eine verlässliche „Offene Ganztagsschule“ zu gewährleisten, beach-
ten Sie bitte, dass die Teilnahme für alle angemeldeten Schülerinnen und Schüler bis 
16.00 Uhr verbindlich ist und Befreiungen nur aus dringenden Gründen genehmigt wer-
den können, diese sind wie Unterrichtsbefreiungen zu handhaben (siehe auch Eltern-
/Schülerrundbrief im Schuljahr 2010/11 vom 23.09.2010).   


